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/^ùch iMiuez /HehzßUislßkeii im ¿uzcpaoczkchz

M it d e n  fo lg en d en  v ie r  B e iträ g en  des „Zeitgesprächs“ is t beabsichtigt, 
e in en  E in d ru ck  vo m  gegenw ärtigen  S ta n d  d er  D iskussion  um  d ie  z. Z. 
vornehm lichen  A n lie g e n  d e r  g em einsam en  V erkehrspo litik  innerhalb  der 
E uropä isd ien  W irtscha ftsgem einscha ft s u  verm itte ln . V erfasser der Bei
träge  s in d  a n erka n n te  E xperten , d eren  T ä tig ke it z . T . im  D ienste der 
übern a tio n a len  B em ü h u n g en  u m  d ie  In teg ra tio n  d e r  europäischen Ver
keh rsp o litiken  steh t. W ährend  m it d er  ersten  Glosse versucht w ird, den 
ideolog ischen  H in terg ru n d  zu  durch leuch ten  u n d  so  d ie  F rage zu  beant
w orten , w eshalb  d ie  n a tio n a le n  W iderstände gegenüber d e r  gemeinsamen  
europäischen  V erkeh rsp o liiik  b isher schw er z u  durchbrechen waren, 
w id m en  sich d ie  fo lg en d en  B e iträge  haup tsäch lich  D e ta ilfra g en  aus dem 
A ktio n sp ro g ra m m  d er  E W G -K om m ission . D ie  Schw erpunkte  liegen in  der 
B e h a n d lu n g  d er steuerpo litischen  H arm on isierung , d e r  Gemeinschafti- 
ko n tin g en tie ru n g  fü r  d e n  G ü terkra ftverkehr, d e r  H arm onisierung  der 
W ettbew erbsbed ingungen  u n d  d er M arg en ta rifie ru n g .

Unheilsame Verzögerungstaktik aus nationalen Interessen

Die Europäische W irtsdiaftsge- 
m einsdiaft ist auf dem Sektor 

der gemeinsamen Verkehrspolitik 
einer auf dem Reißbrett recht zu
friedenstellend konzipierten Reise
limousine vergleidibar, die sich an 
schickt, auf die Testfahrt zu gehen, 
deren sedis Insassen aber für je 
weils unterschiedliche Fahrtrich
tungen, Geschwindigkeiten und Be- 
sdileunigungen plädieren. Augen- 
sdieinlidi ist ihnen jedoch eines 
gemeinsam; Der Wille, die über
dimensionierten und jedwedem 
leicht zugänglichen Bremsen zu be
tätigen, sobald sich jemand an
schickt, die Fahrt zu beginnen.

G rünes L ich t b le ib t unbeachte t

In der Tat: Die gemeinsame
europäische Verkehrspolitik hat 
zwar seit geraumer Zeit grünes 
Licht, doch fehlt ihr die motorische 
Kraft. Das ist erstaunlich und er
klärlich zugleich. Man wird des 
Briten Aldous Huxley pointierte 
Sentenz, daß nämlich die ganze 
Tätigkeit des Menschen darin be
stehe, Teile der M aterie von einem 
Teil des Erdballs an einen anderen 
Ort zu transportieren, als einen zu
treffenden Aphorismus betrachten 
müssen, zeigt er doch die Bedeu
tung des Verkehrswesens für die 
Entfaltung der Menschheit.

W as sich aber dergestalt mit 
Hilfe jener Branche in Jahrzehnten 
und Jahrhunderten kräftig entfal
te t hat, zeigt eine Eigengesetzlich
keit und ein Beharrungsvermögen,

die es selbst dem Eingeweihten rä t
selhaft erscheinen lassen, wie eine 
gemeinsame europäische V erkehrs
politik realisiert werden soll. Nach 
der Euphorie der fünfziger Jahre 
jam m ert heute manch einer jener 
Zeit nach, als jedes V erkehrssy
stem so lange in Ordnung w ar oder 
aber mit interventionistischen Ein
griffen leicht in Ordnung zu brin
gen war, wie es mit den anderen 
nicht oder nur in Teilbereichen 
sporadisch in Berührung kam.

W ettbew erb ohne D iskr im in ieru n g

Die EWG-Kommission, ohnehin 
gehemmt durch die recht vage for
m ulierten und in ihrem Prim at um
strittenen A rtikel 74—84 des Titels 
V erkehr des EWG-Vertrages, be
lastet mit Kompetenzstreitigkeiten 
und unter dem Druck der V erken
nung ihrer vertraglich festgelegten 
Aufgaben, hat es dabei trotz zahl
reicher W iderstände nationaler In
stitutionen gegenüber den „Euro- 
kraten" und n id it zuletzt in ihren 
eigenen Reihen verstanden, die 
verschwommenen Ideen über eine 
europäische Verkehrspolitik eini
germaßen konkretisierbar zu ma
chen. Ihr Leitstern ist der W ett
bewerb ohne Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit. 
Sie hat so zahlreiche V erordnungs
entwürfe dem M inisterrat unter
breitet, daß man angesichts des 
Arbeitstempos ihres schmächtigen 
M itarbeiterstabes zuweilen der 
Tragik gewahr wird, sieht man,

wie wenig wirklich entscheidende 
V erordnungen bisher die einstim
mige Zustimmung des Ministerrats 
gefunden haben.

Diese entscheidende Instanz für 
die Verwirklichung der gemein
samen europäischen Verkehrspoli
tik  hat tatsächlich bisher nicht 
einen einzigen bedeutungsvollen 
Verordnungsentwurf der EWG- 
Kommission verabschiedet, ge
schweige ist er sich über das zen
trale Problem der Verkehrspolitik, 
das Preisbildungssystem, klarge
worden. Ein solches aber ist erfor
derlich, will man beispielsweise 
über die detaillierte Durchführung 
der M argentarifpolitik entscheiden 
können, die den Kernpunkt einer 
der Verordnungsentwürfe aus dem 
„Fünferpaket" der EWG-Kommis- 
sion vom 1. Mai 1963 bildet.

Lediglich einer dieser Entwürfe, 
der „Vorschlag zu einer Entschei
dung des Rats bezüglich der Durch
führung einer Enquête zur Ermitt
lung der W egekosten der Eisen
bahnen, des Straßenverkehrs und 
der Binnenschiffahrt", hat Aussicht, 
ohne allzu große Verwässerungen 
und nach Billigung des Europäi
schen Parlaments — das sich im 
um gekehrten Verhältnis zu seiner 
Machtbefugnis um die europäische 
V erkehrspolitik verdient gemadit 
hat — angenommen zu werden. 
Die Fragen der europäischen So
zialpolitik sind hingegen bisher 
nur auf dem vergleichsweise un
bedeutenden Gebiet der Freizügig
keit der Arbeitnehmer gelöst wor
den, ein Anlauf zu einer umfassen
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den, sicherlich schwierig durchzu- 
führenden Sozialharmoriisierung ist 
aus den unterschiedlichsten Inter
essenlagen heraus stets schnell ab
gewürgt worden. Günstigstenfalls 
ab Januar nächsten Jahres werden 
auf dem Sozialgebiet kleinere, 
nicht entscheidende Probleme ge
löst werden.

Politischer W iderstreit . . .

Arbeitsunterlagen, Gutachten und 
Stellungnahmen zu diesen Gutach
ten, Empfehlungen, Richtlinien, Ent
sdieidungen und Verordnungsent
würfen über die Ausgestaltung der 
gemeinsamen europäischen V er
kehrspolitik sind von der EWG- 
Kommission in großer Zahl vorge
legt worden. Sie reichen von recht 
oberflächlichen Untersuchungen, die 
das Stadium der Beratungen im 
Ministerrat und in den Ausschüs
sen nicht erreichen konnten, bis zu 
ernsthaften Studien, die nicht mehr 
aus der sachlichen M aterie heraus, 
sondern nur noch unter politischen 
Aspekten negiert werden konnten. 
Die Stellungnahmen der betroffe
nen Verkehrsträger und -verbände, 
soweit sie ihre Stimme nicht un
mittelbar in den beratenden Aus- 
sdiüssen zur Geltung bringen konn
ten, sind Legion.

Es bestehen zweifellos noch be
deutende Reste ideologischer Vor
stellungen und viele „alte Zöpfe", 
die mit Ursache dafür geworden 
sind, daß die europäische V erkehrs
politik erheblidi in Zeitdruck gera
ten ist. Mit an Sicherheit grenzen
der Wahrscheinlichkeit ist zu be
fürchten — oder zu erhoffen (?) —, 
daß wichtige Maßnahmen, deren

Durchführung im umfassenden Ak
tionsprogramm der EWG-Kommis- 
sion in der zweiten Stufe der Ver
wirklichung der Gemeinschaft vor
gesehen sind, bis Ende 1965 nicht 
mehr verabschiedet werden. Damit 
aber wird der eine oder der andere 
M itgliedstaat hinsichtlich seiner 
verkehrspolitischen Auffassung ma- 
jorisiert werden, denn ab Januar 
1966 endet grundsätzlich die V er
pflichtung des M inisterrats zu ein
stimmigen Beschlüssen. Die Gefahr, 
daß unter diesem Zeitdruck Ent
scheidungen überstürzt getroffen 
werden, die für sehr lange Zeit
räume Gültigkeit besitzen, ist groß.

. . . sicischen L ibera lism us  
u n d  D irig ism us

Das Dogmenbündel der Auffas
sungen zwischen Liberalisierung 
und maßvollem Dirigismus im V er
kehr besteht nach wie vor, wenn
gleich sich die Extreme n id it mehr 
so schroff gegenüberstehen. Man 
ist oftmals im Grundsätzlichen zu 
erstaunlich anmuteiiden Kompro
missen bereit, doch verhärten sidi 
die Fronten, wenn es um die de
taillierte A usgestaltung des Vor
gesehenen geht. Und die Bereit
willigkeit, die W egekostenenquete 
für den Binnenverkehr und sogar 
nach. Vorstellung des Europäischen 
Parlaments für Seeschiffahrt und 
Luftfahrt baldmöglichst zu begin
nen, verbirgt nur mangelhaft die 
euphorische Vorstellung, man solle 
sich also erst nach Vorlage der 
umfangreichen W egekostenunter
lagen auf die hiervon berührten 
Gebiete der Infrastruktur- und 
Steuerpolitik begeben und sich zu

nächst ganz allgemein der Harmo
nisierung der W ettbewerbsbedin
gungen zu wenden, die einer Libe
ralisierung des Verkehrs vorherzu
gehen habe, dergestalt den Gang 
der Ereignisse w eiter aufhaltend.

Zahlreiche Probleme, so die Zu
ordnung der W egekosten auf V er
kehrsbedürfnisse und allgemeine 
öffentliche Bedürfnisse, ob und 
wenn ja, welches Maß an Verzin
sung des Verkehrswegekapitals an
zusetzen sei, Methodik und Um
fang des Anlastungsprinzips und 
zahlreiche Grundsatzfragen mehr 
stehen aber selbst bei diesem, bei
spielhaft angeführten V erordnungs
entwurf der EWG-Kommission 
noch ungelöst im Raum.

Zur M argentarifpolitik erklärt* 
die Kommission, dieser Kompro- 
niißvorsdilag eröffne die Möglich
keit, einen marktgerechten, laute
ren und billigen W ettbewerb durch
zuführen — über die Auslegung 
dieser Begriffe streitet sich die 
Fachwelt seit Generationen —, ver
hindere doch die Untergrenze der 
Marge einen ruinösen W ettbewerb, 
die Obergrenze die mißbräuchliche 
Ausnutzung einer m arktbeherr
schenden Stellung auf dem V er
kehrsmarkt.

Die Niederlande sehen in der 
Einführung der M argentarifpolitik 
eine dirigistische Besthneidung 
ihrer freien Preisbildung auf dem 
Verkehrsmarkt, die Bundesrepu
blik Deutschland erklärt, daß der 
unkontrollierbare Preiswettbewerb 
der Niederlande vor allem auf dem 
freien Rhein gesteuert würde —

Tradiiion una Erfahrung^

Auslandsvertretungen in 

Beirut, Buenos Aires, 

Johannesburg, Kairo, 

Kapstadt, M adrid ,

Rio de Janeiro,

Tokio und Windhoek

fachliches Können und weltweite Verbindungen bil
den die Grundlagen unserer Arbeit. Auf ihnen baut 
sich unser vielfältiger Kundendienst auf. Seine 
Vorteile sollten aucli Sie sich zunutze machen.

C O M M E R Z B A N K
A K T I E N G E S E L I S C H A F T  

Hauptverw altungen In 
DÜSSELDORF • FRANKFURT A. M. • H AM BUR G  

Geschäftsstellen abera ll in der Bundesrepublik und in West-Serlln
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wobei die Mannheimer Akte zu be
rücksichtigen ist —, und man selbst 
habe die Möglichkeit, abgehend 
vom bisherigen Festpreissystem, das 
wiederum im grenzüberschreiten
den V erkehr nicht existiert, auf 
veränderte M arktsituationen ela
stischer als bisher reagieren zu 
können. Die betroffenen V erkehrs
träger und -verbände wiederum er
klären einhellig, daß die M argen
tarife nur dazu führen würden, daß 
sich die Frachtentgelte angesichts 
der Besonderheiten des Verkehrs 
auf der untersten Grenze verfesti
gen würden. Dies aber würde zu 
einer Ausschaltung von zahlrei
chen kleinen Betrieben führen.

Dieser Ansicht, sie ist empirisch 
zu beweisen, kann man sich 

^schwerlich verschließen. Aber, so 
fragt sich mancher, kann dieser zu 
erw artende Endzustand nicht dazu 
führen, jene zahlreichen und zu
gleich unrentablen Grenzbetriebe 
in der Verkehrswirtschaft allmäh
lich auszuschalten, die bisher die 
W ettbewerbslage im V erkehr mit 
verfälscht haben? Doch mündet 
diese Überlegung in ein politisier
tes Tabu: in die M ittelstandspoli
tik im Verkehrswesen einiger 
Staaten der Sechsergemeinschaft, 
in der eine allfällig beginnende 
Reinigungskrise sogleich in einen 
Vernichtungswettbewerb umge
münzt wird, so daß die im Grunde 
notwendigen Entwicklungen ver
hindert, zumindest aber in unzuläs
siger W eise verlangsam t werden.

Es ist aber die Frage, ob es nicht 
notwendig geworden ist, angesichts 
der norm ativen Kraft der Fakten 
neuen Denkprozessen mehr Raum 
zu geben, wenn schon der europä
ische Gedanke an sich nicht genü
gend Kraft besitzt, auch unpopu
läre und nationale V erkehrsw irt
schaften in weiten Bereichen tref
fende Maßnahmen aufzufangen, 
um sie entsprechend den natür
lichen, nationalen Gegebenheiten 
und mit Hilfe unterstützender Über
gangsmaßnahmen durchzuführen.

M ündet der europäische Verkehr 
in  eine Sackgasse ?

Die Europäische W irtschaftsge
meinschaft ist zum Erfolg verurteilt, 
hat Pisani, Frankreichs Landwirt
schaftsminister, einmal gesagt, und

Professor Hallstein sprach von 
W undern, an die man zu glauben 
habe, wolle man in Sachen Europa 
ein Realist sein. Der W eg zu einer 
europäischen V erkehrspolitik ist 
vorgezeichnet, wenngleich auch 
nicht voll der W under und auch 
nicht überall von Erfolg begleitet. 
Ein V erharren auf dem, was ist, 
und die Abwehr alles dessen und 
unter politischen Gesichtspunkten, 
was nicht sein darf, führt denjeni
gen, der diesem verhängnisvollen 
Prinzip huldigt, in eine Sackgasse. 
Aus ihr herauszukommen, wird

keiner seiner Konkurrenten ihm 
helfen. Sie zu betreten aber be
deutet, daß man Entscheidungen, 
die in Jahresfrist im Brüsseler 
M inisterrat zur Debatte stehen 
werden, hinzunehmen hat, seine 
Konzeption dann von anderer Seite 
geändert findet und sie ändern muß.

Noch leiden wir im Europa der 
Sechs und hier ganz besonders im 
Verkehrswesen unter einem ver
hängnisvollen Dreisatz: Das haben 
wir immer so gemacht — das haben 
wir noch nie so gemacht — da 
könnte ja  jeder kommen. (Jo.)

Nur langsam durch das Dickicht nationaler Reglementierung

D a s  Problem der Integration der 
europäischen Verkehrswirtschaft 
hat, wie die EWG-Kommission in 
ihrem „Memorandum" zur Orien
tierung der Verkehrspolitik und 
in ihrem „Aktionsprogramm" fest
stellte, drei Hauptaspekte: Einmal 
sollen die Grenzbehinderungen für 
den Personen- und G üterverkehr 
abgebaut werden, zum anderen 
soll der V erkehr zur Integration 
beitragen, zum dritten ist er selbst 
zu integrieren. Es ist sattsam  be
kannt, wie sehr die Verkehrsmini
ster der sechs Länder bei der Be
handlung aller dieser Themen die 
Vorschläge der EWG-Kommission 
„mit Geschwindigkeitsbeschrän
kung" bzw. überhaupt nicht be
handeln. .

Contra Grenzbehinderungen . . .

Die erste Aufgabe w ird seit län
gerer Zeit in zäher Kleinarbeit von 
der Kommission vorangetrieben. 
Grenzbehinderungen im engeren 
Sinne sind dabei alle Maßnahmen, 
die direkt oder indirekt zu Grenz
kontrollen und damit zur Fahrt
unterbrechung bzw. zu Zeitver
lusten für die V erkehrsm ittel füh
ren. Arbeiten der ECE in Genf und 
auch des Europarates in Straßburg, 
ferner A breden der Zollverwaltun
gen und Regierungsstellen sowie 
der Eisenbahnen und sonstigen 
V erkehrsträger mit ihnen, un ter
einander und mit anderen W irt
schaftszweigen haben hier schon 
manche Erfolge gezeitigt: Man
denke z. B. an die „Grüne Karte" 
und das Carnet-Trip-Verfahren im 
Kraftverkehr.

Andere Probleme sind nur teil
weise gelöst worden: So hat sidi 
die Hohe Behörde in Luxemburg 
fast ein Jahrzehnt lang darum be
müht, die Zollkontrollen bei Mon
tangütern zu vereinfachen, für die 
gar keine Zölle mehr zu zahlen 
sind. Obwohl es hier im Grunde 
nur darum ging, daß die Zöllner 
nachschauten, ob auch wirklich nur 
Kohle und keine Butter in den 
W aggons steckte, gelang es doch 
erst in neuester Zeit, wesentliche 
Vereinfachungen für den Bahnver
kehr zu erzielen. Für den weiten 
Bereich der Nicht-Montangüter 
und der zu verzollenden Montan
güter bzw. solcher mit besonderen 
Identifizierungsproblemen — in 
Schrott können sich z. B. neue Ma
schinen verstecken! — hat die 
EWG-Kommission konkrete Verein
fachungsvorschläge ausgearbeitet.

Dabei ist besonders beachtens
wert, daß diese Vorschläge z. T. 
recht knapp gehalten werden konn
ten, weil eine Fülle der verschie
denartigsten Anomalien (u. a. auch 
bei den Nebengebühren der Eisen
bahnen) bereits im Zuge der Dis
kussionen und Verhandlungen von 
den zuständigen Verwaltungen be
seitigt w urden — und zwar nicht 
nur von den Bahnen, sondern audi 
von den Zollverwaltungen und den 
für sie zuständigen Ministerien. 
Manchmal genügte schon ein flüdi- 
tiger Besuch eines Beamten der 
europäischen Behörden an einer 
Großkontrollstelle, um eine Aus
dehnung der Abfertigungszeiten,
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näAtlidie Abfertigung oder Ver- 
einfadiung der Methodik zu ermög
lichen.

Das war vielleidit bisher eine 
der widitigsten Funktionen der 
Europa-Behörden: In vielen Fällen 
wirkte ihre bloße Existenz als 
Clearing- und Kontaktstelle für 
Meinungs- und Informationsaus- 
tausdi sdion dahingehend, daß man 
der Integration audi ohne Minister- 
latsbesdilüsse auf der „tedinokra- 
tisdien" Ebene näherkam. Ein Pro
blem allerdings blieb besonders 
kritisdi, die Kontrollvorgänge, die 
sidi aus dem W eiterbestehen der 
Steuergrenzen audi nadi Wegfall 
der Zollgrenzen ergeben.

. . . pro Gesamtintegration
durch den Verkehr . . .

Nidit ohne soldie Besdilüsse ließ 
und läßt sidi auskommen bei der 
zweiten Aufgabe, der Mitwirkung 
des Verkehrs im Hinblidc auf die 
Gesamtintegration. H ier kann man 
sidi zwar teilweise — bei Investi
tionsproblemen des Verkehrswege
netzes, den Bahnen, TEE, im Güter- 
sdinellverkehr, im Besdiaffungs- 
und Waggonbau (EUROFINA) — 
Vorarbeiten der europäisdien Ver- 
kehrsminister-Konferenz und der 
Eisenbahnen zunutze madien. Den
nodi muß man sidi fragen, ob der 
Verkehr hier wirklidi sein Bei
tragsoptimum leisten kann, solange 
in ihm W ettbewerbsverzerrungen 
aller Art und die versdiiedenartig- 
sten Interventionen der Staaten, 
die zur Milderung soldier Verzer
rungen erfunden wurden, ein sdiier 
unentwirrbares Knäuel bilden. 
Beim Abbau der Diskrimierungen 
nadi der Nationalität im Tarifbe- 
reidi der Bahnen hat man wohl 
einiges erreidit. Dennodi ist dieses 
Ziel der Erstellung optimaler Bei
träge seitens des Verkehrs weit
gehend von der Lösung der Pro
bleme des dritten Komplexes mit 
abhängig.

. . . mit einem Bündel 
Einzelmaßnahmen

Dieser dritte Komplex umfaßt 
nun die eigentlidien Kernprobleme 
der „Gemeinsamen Verkehrspoli
tik“ für die Binnenverkehrsträger, 
die — ohne Luft- und Seefahrt — 
den Sonderregelungen des Ver
kehrstitels im Vertrag von Rom

Sein Motor ist jünger als der Kilometerstand zeii

Für sicheren Schutz - 
für längeres Leben Ihres R/Iotoi

MO B I L O I L
S P E C I j ^ L ,

Wo immer Sie Ihr Motoröl wechseln: Fragen Sie 
nach MOBILOIL S pecial! M o b ilo

In aller Welt M obil Spezialisten für ö l

unterliegen. Es sind dies die Fragen 
der Tarifharmonisierung bzw. der 
Preispolitik im Verkehr, die der 
Harmonisierung der spezifisdien 
Steuern und Abgaben für die 
Transportwirtsdiaft, einheitlidier 
Konzeptionen in der Sozialpolitik 
und endlidi der leidige Komplex 
der sogenannten „Liberalisierung“, 
d. h. der Beseitigung der Verkehrs- 
besdiränkungen für den Güter- und 
Personenkraftverkehr, der wieder
um im Zusammenhang steht mit 
den Kapazitäts- und Konzessionsbe- 
sdiränkungen, wie sie in allen sedis 
Ländern in der Praxis herrsdien.

Hier, bei der sogenannten „Koor
dinierung der Koordinierungen”, 
hat nun die EWG-Kommission dem 
M inisterrat seit anderthalb Jahren 
ein gutes Dutzend versdiiedener 
Vorsdiläge unterbreitet: Sie rei
dien von der M argentarifierung — 
mit der bisher starre Tarifbindun
gen, in Form eines Kompromisses 
zwisdien Freiheit und Ordnung, 
gelodcert und n id it vorhandene in 
lodcerer Form gesdiaffen werden 
sollen — über W egekostenenque
ten, die die Basis für eine lang
fristig rationelle Steuerpolitik bil
den sollen, bis zur Ersetzung bila
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teraler Kontingente im grenzüber
schreitenden V erkehr durch Ge
meinschaftszulassungen für sechs 
Länder zur einheitlichen Politik im 
Versicherungswesen, in Steuer- 
struktur und -niveau.

Der letztgenannte Komplex dürfte 
sich als der weitaus schwierigste 
erweisen: Zwar leuchtet es ein, 
wenn man zur Vermeidung neuer 
Grenzkontrollen die doppelte Kraft
fahrzeugbesteuerung, die es trotz 
einer Reihe b ilateraler Abkommen 
noch auf etwa zwei Drittel aller Re
lationen zwischen den sechs Län
dern für Lkw und Autobusse gab, 
durch Einführung des ■— schon von 
der ECE vorgeschlagenen — Sy
stems der gegenseitigen Steuerbe
freiung für Fahrzeuge aus den je 
weils anderen fünf Ländern der Ge
meinschaft lösen will. Bei der 
Kraftfahrzeugsteuer insgesamt 
schlägt die Kommission nur be
scheiden die „Vereinheitlichung 
ihrer Berechnungsgrundlagen" vor, 
obwohl jeder weiß, daß die Ni
veauunterschiede kraß sind: In
Italien und Luxemburg zahlt man 
kaum zwei Fünftel der analogen 
Steuer in den anderen vier Län
dern.

Allerdings können die beiden 
„Niedrigsteuerländer" nun wieder 
nicht ganz zu Unrecht behaupten, 
die Franzosen hätten überhaupt 
keine Steuer. Denn die französische 
Fahrzeugsteuer ist dem System 
nach eigentlich ein Ersatz für die 
Beförderungs- bzw. Umsatzsteuer, 
die Lkw {und Binnenschiffahrt) 
nicht zahlen. Das w ird wohl im 
Zuge der allgemeinen Umsatz
steuerreform geregelt werden müs
sen, in der systemwidrige Ausnah
men (wie auch die deutsche W erk- 
fernverkehrs-Sondersteuer) kaum 
überleben werden. Dabei berührt 
man aber den ganzen Komplex 
steuerlicher Be- und Entlastungen 
auch bei den allgemeinen Steuern, 
den wohl nur eine europäische 
Super-Enquête mit echtem Lösungs
willen entwirren kann. Vor allem 
die Steuerbefreiungen der Rhein
schiffahrt (und Binnenschiffahrt) 
stören hier eine sinnvolle Gesamt
konzeption ' sehr.

Das andere heiße Eisen sind die 
starken Unterschiede bei Treib
stoffsteuern zwischen dem billigen

Benelux-Block und den drei ande
ren Ländern. Die Frage steht in 
engem Zusammenhang mit den an
deren spezifischen Steuern (Kfz.-, 
auch Reifensteuer!): Das Niveau 
beider Steuerarten kann  nur unter

Berücksichtigung ihrer Interdepen
denz und bei Einführung eines ein
heitlichen Systems der Wege- 
kostendeckung für Straße und Bin
nenschiffahrt der EWG vereinheit
licht w eiden. (Ma.)

Dornenvoller W eg zur gemeinsamen Verkehrspolitik

D ie  derzeitigen, erst zum Teil ab
geschlossenen Beratungen des Euro
päischen Parlaments lenken die 
Aufmerksamkeit auf ein Bündel 
von Verordnungsentwürfen, mit 
denen die EWG-Kommission die 
Weichen für die künftige gemein
same Verkehrspolitik stellen will.

Vorausgegangen war im W irt- 
schafts- und Sozialausschuß ein 
monatelanges Tauziehen, teils um 
die W ahrung von Besitzständen, 
teils um einen höheren Anteil am 
Verkehrsaufkommen der Gemein
schaft. W as dabei herauskam, war 
ein Kompromiß, der die unter
schiedliche Struktur der nationalen 
Verkehrsm ärkte ebenso widerspie
gelt wie den unerbittlichen Zwang 
zu künftiger Gemeinsamkeit. Ge
rade die A rt dieses vertraglichen 
Zwanges aber ist es, die es so 
außerordentlich schwierig macht, 
die bestehenden nationalen Gegen
sätze zu überwinden. H atten sich 
doch seinerzeit die V äter des 
EWG-Vertrages nicht auf eine ge
meinsame Verkehrskonzeption ei
nigen können. Sie wälzten diese 
unerquickliche Aufgabe' unter Ter
minsetzung auf die Organe der Ge
meinschaft ab und m arkierten W eg 
und Ziel einer gemeinsamen V er
kehrspolitik nur durch wenige ver
tragliche Grundsatzbestimmungen.

W er sich voller Mißmut die stän
digen A useinandersetzungen um 
die gemeinsame Agrarpolitik, die 
wesentlich detaillierter im EWG- 
V ertrag umrissen ist, vergegen
wärtigt, der wundert sich nicht über 
die langwierigen Beratungen, die 
zu Empfehlungen führten, mit de
nen im Grunde genommen keiner 
so recht zufrieden ist. Das zeigt sich 
auch darin, daß sich der M inisterrat 
seit einem Jahr nicht mehr mit 
Verkehrsproblem en beschäftigt hat, 
obwohl ihm m ehrere Verordnungs
entwürfe zur Entscheidung vorlie

gen. Welches sind nun die Gründe 
für dieses auf allen Seiten herr
schende Unbehagen?

M argentarife zunächst 
versuchsweise

Um die in einigen Ländern zum 
Teil praktisch freie Bildung der 
G üterverkehrspreise mit dem in 
anderen Ländern überwiegenden 
System behördlich festgesetzter 
Fixpreise vereinigen zu können, 
schlug die Kommission für den ge
samten G üterverkehr die Einfüh
rung veröffentlichungspflichtiger 
Höchst-ZMindesttarife vor. Der Wi
derstand derer, die hierin das Ende 
ihrer Preisfreiheit sehen, war im
merhin so stark, daß der Wirt
schafts- und Sozialausschuß dieses 
M argentarifsystem  radikal ein
schränkte.

So will er in den Margentarifen 
zunächst einen auf drei Jahre be
grenzten Versuch sehen. Nach Ab
lauf dieser Periode soll der Mini
sterra t entscheiden, ob das System 
beizubehalten, zu ändern . oder 
durch ein anderes zu ersetzen ist. 
Diesem Vorschlag des Ausschusses 
schloß sich inzwischen der Ver
kehrsausschuß des Eruopäisdien 
Parlam ents an.

Meinungsverschiedenheiten zwi
schen beiden Organen bestehen da
gegen bezüglich des Umfangs der 
dem M argentarifsystem unterwor
fenen Verkehrsarten.

W ährend der Wirtschafts- und 
Sozialausschuß in der Mannheimer 
A kte ein Hemmnis für die Begren
zung der Preisbildung der Rhein
schiffahrt sieht und überdies nodi 
die M argentarife auf den grenz
überschreitenden Verkehr be
schränken will, stimmt der Ver
kehrsausschuß des Europäisdien 
Parlam ents dem Margentarifsystem 
nur zu, wenn es im Binnenverkehr 
ebenso wie im grenzüberschreiten
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den. Verkehr auf alle V erkehrsträ
ger angewandt wird. Durdi ein von 
der EWG-Kommission anzustreben
des Einvernehmen mit der Zentral
kommission für die Rheinsdiiffahrt 
soll also aus Gründen der W ettbe- 
werbsgleidiheit aller V erkehrsträ
ger audi die Binnensdiiffahrt auf 
dem Rhein dem Margensystem un
terworfen werden. Es bleibt aller
dings abzuwarten, ob dieser begrü
ßenswerte Vorsdilag des Europäi
sdien Parlaments realistisdi ist. 
Denn nidit nur im M inisterrat ist 
seitens der Niederlande Störfeuer 
zu erwarten, sondern zusammen 
mit der Sdiweiz audi in der Zen
tralkommission.

Sollte der Vorsdilag des Europa
parlaments daran sdieitern, so bie
tet eine Empfehlung des W irt- 
sdiafts- und Sozialaussdiusses 
einen wettbewerbsneutralen Aus
weg. Sie sieht bei einer Ausklam- 
merung der Rheinsdiiffahrt vor, 
daß die mit ihr konkurrierenden 
Verkehrsunternehmen das Redit 
haben, mit der verladenden W^irt- 
sdiaft Sondervereinbarungen ab-

zusdiließen, die außerhalb der 
Margen liegende und w eder ge- 
nehmigungs- nodi veröffentli- 
diungspfliditige Transportpreise 
enthalten.

Gemeinschaftskontingent 
fü r  den Güterkraftverkehr

In einem unlösbaren wediselsei- 
tigen Verhältnis mit der Preisbil
dung steht <die Regulierung des 
Laderaumangebotes. In Ergänzung 
zu den für den Binnenverkehr in
nerhalb jedes Landes erteilten Gü
terkraftverkehrskonzessionen w er
den für den grenzüberschreitenden 
V erkehr im Rahmen bilateraler 
Verträge Kontingente festgesetzt.

Um die Entwidclung eines ge
meinsamen Verkehrsm arktes zu 
fördern, schlug die Kommission die 
Bildung eines Gemeinschaftskontin- 
gents vor, das die Ausübung des 
Güterkraftgewerbes in allen EWG- 
Ländern ermöglichen soll. Dem 
Vorschlag, die bilateralen Kontin
gente bis 1970 schrittweise zugun
sten des im gleichen Maße zu er

w eiternden rGemeinsdiaftskontin- 
gents vollständig zu beseitigen, 
folgte der Wirtsciiafts- und Sozial
ausschuß nidit. (Das Europa-Parla
ment hat diese Vorlage noch nicht 
abschließend behandelt.) Er stimmte 
zwar generell der Bildung eines 
Gemeinschaftskontingents zu, je 
doch auch hier w ieder zunächst nur 
für eine Versuciisperiode von vier 
Jahren und außerdem nicht auf 
Kosten der bilateralen Kontingente. 
Diese sollen lediglich zur Vermei
dung von Überkapazitäten in drei 
jährlichen Raten von iO®/o gesenkt 
werden, dann aber zur flexibleren 
Anpassung an die zwischen jeweils 
zwei Staaten bestehenden V er
kehrsströme erhalten bleiben.

Ein von deutschen Gewerk
schaftsvertretern eingebrachter 
Vorschlag sollte nach Meinung des 
Ausschusses bis zum Ende der Ver
suchsperiode gründlich geprüft 
werden. Er sieht vor, Kontingente 
für bestimmte W irtschaftsgebiete 
oder Verkehrslinien ohne Rück
sicht auf bestehende Staatsgrenzen 
einzurichten.

halten wir zu Ihrer Verfügung: 
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Bei diesen Gebiets- und Linien
konzessionen handelt es sidi um 
ein System, w eldies der Tatsadie 
Redinung trägt, daß eine Kapazi
tätsbegrenzung den tatsädilidien 
Güter- und Verkehrsström en nadi 
Menge und Riditung angepaßt w er
den muß.

Das über die Grenzen hinweg 
aufgebaute Netz von V erkehrsver
bindungen innerhalb und zwisdien 
Industriezentren zeigt, daß der 
Verkehrsm arkt keine Einheit dar
stellt, sondern sidi aus mehreren 
regionalen M ärkten zusammen
setzt. Deshalb w erden bilaterale 
Kontingente als nidit ausreidiend 
und das Gemeinsdiaftskontingent 
als zu starr angesehen. Denn die 
mit Gemeinsdiaftskonzessionen 
versehenen G üterkraftverkehrsun
ternehm en werden überwiegend 
der N adifrage in  Ballungsgebieten 
folgen. Damit aber ist w eder das 
Problem einer ausreidienden Kon
trolle, nodi vor allem das einer 
stärkeren Ersdiließung verkehrs
ungünstig gelegener und wirt- 
sdiaftlidi sdiw adier Gebiete gelöst.

Deshalb bietet sidi zusätzlidi die 
Einführung von Regional- und Li
nienkonzessionen an. Sie sollten 
an die V erkehrsunternehm en ver
geben werden, die bereit sind, be
stimmte Verkehrsverbindungen 
unter den Bedingungen der Beför- 
derungs-, Betriebs- und eventuell 
audi der Fahrplanpflidit zu bedie
nen. Als Anreiz für die Übernahme 
soldier V erkehrsdienste und als 
A usgleidi für die genannten Ver
pfliditungen sollte den Unterneh
men durdi angemessene Kapazi- 
tätsbegrenzung nadi Maßgabe des 
Verkehrsaufkommens auf diesen 
Relationen ein W ettbewerbssdiutz 
in bestimmten Grenzen eingeräumt 
werden.

H arm onisierung der  
: W ettbewerbsbedingungen

Ein w eites und sdiwieriges Feld 
europäisdier V erkehrspolitik ist 
die Beseitigung von W ettbew erbs
verzerrungen im Verkehr. Das 
haben die Beratungen der Kommis
sionsvorlage über die Harmonisie
rung bestimm ter Steuer-, Versidie- 
rungs-, Sozial- sowie soldier Vor
sdiriften, die bestimmte Staatsein
griffe bei den Eisenbahnen betref

fen, im W irtsdiafts- und Sozialaus- 
sdiuß und Europäisdien Parlam ent 
gezeigt. Das wird sidi aber audi 
nodi in der nädisten Zukunft zei
gen, wenn näm lidi weitere, we
sentlidi detailliertere Verordnungs
entwürfe zu jedem  einzelnen H ar
monisierungsgegenstand vorgelegt 
werden.

Daher w ar es um so erfreulidier, 
daß der W irtsdiafts- und Sozial- 
aussdiuß nadi anfänglidien Mel- 
nungsversdiiedenheiten sdiließlidi 
einstimmig seine Stellungnahme 
verabsdiiedete und das Europäi
sdie Parlam ent die darin enthal
tenen Vorsdiläge — von gering
fügigen Änderungen abgesehen — 
ebenso einstimmig übernahm. Diese 
Tatsadie verdient allein deshalb 
besondere Beaditung, als in den 
EWG-Ländern Diskussionen dar
über vorausgegangen waren, ob 
mit der Liberalisierung der W ett
bewerbsbedingungen ohne Rüdi
sidit auf bestehende Verzerrungen 
begonnen werden soll oder ob die 
W ettbewerbsharm onisierung Vor
rang genießen müsse, was immer 
w ieder von deutsdier Seite gefor
dert wurde.

Mit der Einigung auf den Grund
satz der Parallelität w urde dem 
Gedanken Redinung getragen, daß 
in dem gleidien Maße, wie kein 
gemeinsames Tarifsystem gesdiaf
fen werden kann, ohne gleidizeitig 
die Transportkapazität zu regeln, 
keine dauerhafte und störungs
freie Ordnung auf dem V erkehrs
m arkt zu verw irklidien ist, ohne 
gleidizeitig und gleidiw ertig W ett- 
bewerbsverzerrungen zu beseitigen.

Dementsprediend w ünsdien beide 
Organe in  ihren Stellungnahmen 
eine Anpassung des Harmonisie
rungszeitplans an die Termine der 
Tarif- und Kapazitätsregelungen 
und eine Reihe von m ateriellen 
V erbesserungen des Vorsdilags 
der Kommission.

So sdilagen der W irtsdiafts- und 
Sozialaussdiuß und das Europäi
sdie Parlam ent bei der Harmoni
sierung der Kraftfahrzeugsteuer 
vor, sidi nidit auf die Beseitigung 
der Doppelbesteuerung im grenz- 
übersdireitenden V erkehr und auf 
die V ereinheitlidiung nur der Be- 
redinungsgrundlagen der Kraftfahr

zeugsteuer zu besdiränken. So be
deutsam letztere m it ihrem Zwang 
zur Reform der deutsdien Perso
nenkraftw agenbesteuerung audi ist, 
die bestehenden W ettbewerbsver
zerrungen im Güterkraftverkehr' 
werden erst beseitigt mit der von 
beiden Organen geforderten An- 
gleidiung in der Höhe der Kraft
fahrzeugsteuer.

Die Treibstoffsteuer für Benzin 
und Dieselöl w ünsdit die Kommis
sion den nodi gar n id it vorhande
nen Zielsetzungen der gemeinsa
men Energiepolitik unterzuordnen. 
Der W irtsdiafts- und Sozialaus
sdiuß und das Europäisdie Parla
m ent sehen dagegen in ihr zusam
men mit der Kraftfahrzeugsteuer 
die finanzielle Grundlage zur Dek- 
kung der W egekosten und damit 
ein w iditiges Instrum ent der Ver
kehrspolitik. Deshalb wünsdien 
sie ihre Einbeziehung in den Har
m onisierungskatalog und die Be
seitigung bestehender Untersdiiede.

Die von der Kommission gezo
genen Grenzen der gemeinwirt- 
sdiaftlidien Verpfliditungen der 
Eisenbahnen sehen sie als zu stark 
auf eine eigenwirtsdiaftlidie Tätig
keit besdiränkt an. Deshalb müß
ten  die Bahnen n id it nur auf die 
„Sidierstellung ausreidiender Ver
kehrsbedienung", sondern weiter
gehend auf die Erfüllung der in 
den europäisdien Verträgen fest
gelegten Aufgaben verpfliditet 
werden, wozu vor allem die Er
fordernisse einer angemessenen 
Standortpolitik und die Förderung 
verkehrsferner und wirtsdiaftlidi 
sdiw adier Gebiete gehören.

Diese wenigen Beispiele aus dem 
Katalog der Änderungswünsdie 
stehen für weitere, audi für soldie 
aus dem Bereidi der Versidie- 
rungs- und Sozialvorsdiriften. Al
lein mit Rüdcsidit auf die nodi zu 
bewältigende parlamentarisdie Ar
beit w äre es wünsdienswert, wenn 
der durdi den permanenten Ver
sudi der W ahrung von nationalen 
Besitzständen in sidi zerrissene 
M inisterrat endlidi die Weidien 
ZU einer gemeinsamen EWG-Vei- 
kehrspolitik stellt und dem zu
stimmt, was der Wirtsdiafts- und 
Sozialaussdiuß und das Europäi
sdie Parlam ent seit einem Jahr zur 
Entsdieidung vorgelegt haben. (B)
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Margentariöerung

D as Thema Margentarife ist in 
irgendeiner Form scäion seit langer 
Zeit immer wieder behandelt wor
den, seine Problematik wurde da
bei nach allen Seiten durdileucJi- 
tet. Im Augenblick hat es an A k
tualität deshalb wieder gewonnen, 
weil der Entwurf eines Berichts 
über die Konsultation des Europäi
schen Parlaments zu dem Vorschlag 
einer Verordnung über die Einfüh
rung eines Margentarifsystems im 
Güterverkehr der Eisenbahnen, des 
Straßenverkehrs und der Binnen
schiffahrt, den der holländische Ab
geordnete S. A. Posthumus als Be- 
riditerstatter vorgelegt hat, nun
mehr vom Verkehrsausschuß des 
Europäischen Parlamentes auf sei
ner Sitzung am 14. Mai 1964 in 
Straßburg abschließend .beraten 
und angenommen wurde.

Fünf Punkte  
des Aktionsprogramms

Nach Artikel 75 der Rom-Ver
träge sollen für die Verkehrspoli
tik in der Gemeinschaft gemein
same Regeln für den internationa
len Güterkraftverkehr, für den 
internationalen Eisenbahnverkehr 
und für die internationale Binnen
schiffahrt geschaffen werden. Schon 
diese gemeinsame Verkehrspolitik 
für die drei Binnentransportträger 
schafft nur schwer zu überwinden
de Schwierigkeiten. Ganz unmög
lich erscheint es aber, die inter
national verflochtene Seesdiiffahrt 
und Luftfahrt unter der Ägide der 
EWG zu regeln. Dagegen wäre es 
nach einem Beschluß des Europäi
schen Parlaments wohl möglich, die

Pipelines in diese Regelung einzu
beziehen, da sie eine wesentliche 
Konkurrenz gegenüber den drei 
anderen V erkehrsträgern darstellen.

Im Jahre 1962 hat die EWG-Kom
mission ein Aktionsprogramm für 
eine gemeinsame V erkehrspolitik 
ausgearbeitet und den zuständigen 
Organen zur Beurteilung vorge
legt. Es zeigte sich bald, daß eine 
Realisierung des gesam ten Ak
tionsprogramms unmöglich ist, ob
gleich zugegeben werden muß, daß 
dieses Aktionsprogramm für die 
endgültige Verkehrspolitik der Ge
meinschaft richtungsweisend sein 
kann.

Um diese Schwierigkeiten zu 
überwinden, hatte sich die Kom
mission dann bereitgeiunden, fünf 
Teilabschnitte aus dem A ktions
programm herauszunehmen:

1. Ermittlung der W egekosten für 
die einzelnen Verkehrsträger,

2. Vereinheitlichung des Geneh
migungsverfahrens für den Gü
terkraftverkehr zwischen den 
M itgliedstaaten,

3. Vorschlag über die Bildung 
eines Gemeinschaftskontingen
tes für den G üterkraftverkehr 
innerhalb der Gemeinschaft,

4. Vorschlag über die Einführung 
eines M argentarifsystems im 
G üterverkehr der Eisenbahnen, 
des Straßenverkehrs und der 
Binnenschiffahrt und

5. Harmonisierung des W ettbe
werbs im G üterverkehr der 
Eisenbahnen, des Straßen- und 
Binnenschiffsverkehrs.

W ir wollen uns hier nur m it dem 
vierten  Teilabschnitt aus dem Ak
tionsprogramm auseinandersetzen, 
mit der Einführung eines M argen
tarifsystems im Güterverkehr. Da
zu muß vorausgeschickt werden, 
daß, um weitere W ettbew erbsver
zerrungen zu vermeiden, kein V er
kehrsträger von diesem System 
ausgenommen werden darf. Das 
war auch der Grund dafür, daß auf 
einer der letzten Sitzungen, des 
Transportausschusses des Europäi
schen Parlaments in diesem Zu
sammenhang zunächst eine andere 
Frage im V ordergrund stand; Kann 
angesichts der Mannheimer Akte 
ein M argentarifsystem, eine Tari
fierung überhaupt, eine Kapazi
tätsregelung und die Einführung 
von Abgaben für W egekosten für 
die M itgliedstaaten der M annhei
mer A kte angewendet werden? 
Hierbei ist insbesondere zu beach
ten, daß auch die Schweiz, die ja  
nicht zum Gemeinsamen M arkt ge
hört, einbezogen werden müßte, 
wenn das Vorgehen einen Sinh 
haben soll. Die Kommission wurde 
daher damals ersucht, zunächst ein
mal ein juristisches Gutachten über 
die M annheimer A kte und ihre 
Änderungsmöglichkeiten anzuferti
gen. Aber auch andere Maßnah
men zur Regelung der gemeinsa
men Verkehrspolitik stoßen in der 
Rheinschiffahrt w egen der M ann
heimer Akte auf größte Schwierig
keiten. Man kann die Problematik 
kurz dahingehend zusammenfassen, 
daß M argentarife Teil der Harmo
nisierungsmaßnahmen sein sollen, 

, dies aber nur können, wenn sie 
auf alle drei V erkehrsträger A n
wendung finden.
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Bandbreite u n d  endgültiges 
Tarifsystem  — aber tcie?

Zwei sehr w esentlidie Punkte 
müssen in diesem Zusammenhang 
nodi angesprodien werden, näm- 
lid i einmal die Bandbreite, d. h. die 
W eite der Spanne, zum anderen 
aber audi die Frage, wie das Tarif
system endgültig aussehen soll. 
Die M ehrheit aller Experten ist 
sidi darüber einig, daß das M ar
gentarifsystem selbst nur als eine 
Übergangsregelung betraditet w er
den kann, eine Regelung, die dazu 
benutzt w erden soll, Erfahrungen 
zu sammeln, die dann einer erneu
ten Überprüfung der Frage nadi 
dem Tarifsystem zugrunde gelegt 
werden sollen. W ährend in dem 
Beriditsentwurf ursprünglidi von 
dem endgültigen Ziel der Einfüh
rung von Unternehmenstarifen die 
Rede w ar — eine Formulierung, 
die wohl von den holländisdien 
M itgliedern des Aussdiusses in
spiriert w ar —, entsdiloß sidi der 
Aussdiuß im Zuge seiner Beratun
gen dann dodi, diese Formulierung 
zu ändern und von einem „ande
ren Tarifsystem" als Zielsetzung 
zu spredien.

W ieder anderer Meinung ist der 
W irtsdiafts- und Sozialaussdiuß, 
der ebenfalls konsultiert wurde. 
Seine W ünsdie sind darauf geridi- 
tet, die M argentarifsysteme aus 
den nationalen Systemen heraus
zunehmen, bestimmte V erkehrsträ
ger aus diesem Tarifsystem aus- 
zusdiließen und das System ledig- 
lid i probeweise für einen Zeitraum 
von drei Jahren einzuführen, ins
besondere für den grenzübersdirei- 
tenden Eisenbahn- und Straßen
güterverkehr.

Der Transportaussdiuß des Euro
päisdien Parlaments hatte zwar 
für die Besorgnisse des W irt
sdiafts- und Sozialaussdiusses 
durdiaus Verständnis, konnte sidi 
aber dennodi nidit den vorgesdila- 
genen Lösungen des Ausschusses 
ansdiließen. Ein politisdies Organ 
wie das Parlam ent muß sidi seiner 
Verantwortung hinsichtlidi der ihm 
unterbreiteten Dokumente voll und 
ganz bewußt sein. Außerdem hält 
es der Transportausschuß für frag- 
lidi, ob die oben erwähnten drei 
Vorschläge des Wirtschafts- und

Sozialaussdiusses geeignet sind, 
eine gem einsdiaftlidie Lösung der 
Tarifprobleme zu fördern.

Trotz dieser von der Meinung 
des W irtschafts- und Sozialaus
schusses abweidienden Haltung ist 
sidi der Transportaussdiuß audi 
nach seinen Beratungen nodi nidit 
im klaren über die konkrete Durch
führbarkeit der vorgeschlagenen 
Verordnung. Der Ausschuß stellt 
sich daher insbesondere folgende 
Fragen:

1. W ie stellt sidi die EWG-Kom
mission die praktische Anwen
dung der Differenzierung der 
Tarife entsprechend den Ver
kehrsleistungen durdi die Mit
gliedstaaten vor?

2. Müssen die hierbei einzuhalten
den Kriterien für alle M itglied
staaten gleich sein, da sonst 
neue Diskriminierungen entste
hen können?

3. M eint die EWG-Kommission, 
daß die nationalen Behörden 
m ittels einer Sticfaprobenkon- 
trolle eine Einhaltung der Tarif
regelung gewährleisten können?

4. W eldie M öglidikeiten hat die 
EWG-Kommission, zu verhin
dern, daß die nationalen Instan
zen schärfer gegen die V er
kehrsunternehm er anderer Mit
gliedstaaten als gegen ihre 
eigenen einsdireiten? Und muß 
hier nicht um der gleichen Be
handlung willen die Forderung 
erhoben werden, daß die EWG- 
Kommission auf die Ausfüh
rung dieser Kontrolle einen ent
scheidenden Einfluß hat?

5. Ist sdiließlidi nicht im Zusam
menhang mit der Kontrolle stets 
eine Umgehung der Tarifrege
lung durdi Gesdienke unter der 
Hand zu befürditen, die den 
V erkehrsunternehm em  von den 
Verkehrsnutzern sowohl in na
tura als auch in Geld gewährt 
werden?

Unter dem Gesichtspunkt, daß 
man diesen ganzen V erordnungs
entwurf zur Einführung eines M ar
gentarifsystems als eine A rt Rah
mengesetz betraditen  muß, kommt 
der folgenden Forderung des Aus
sdiusses besondere Bedeutung zu: 
Der Ausschuß ist näm lidi schließ- 
lidi der Auffassung, daß die EWG- 
Kommission nicht nur verpflichtet 
ist, sondern zugleich auch ein In
teresse daran haben muß, den Aus
sdiuß insbesondere bei der Vorbe
reitung von Texten wie dem vor

liegenden Verordnungsvorsdilag — 
oder den sich daraus ergebenden 
Durdiführungs Verordnungen— weit 
stärker und ständiger als bisher 
heranzuziehen.

Die Bemühungen der EWG-Kom
mission auf diesem Gebiet haben 
naturgemäß auch Auswirkungen 
auf die V orstellungen von der not
wendigen Bandbreite. Die von der 
Kommission in Aussicht genomme
nen M argentarife mit einer Spanne 
von mindestens 10 bis hödistens 
30 ”/o sollen nach Ansicht der Kom
mission ein einheitlidies Preisbil- 
dungssystem für alle drei Ver
kehrsträger darstellen, bei dem 
einerseits auch im V erkehr eine 
Preisbildung nach den Grundsät
zen des W ettbewerbs erfolgt, das 
dabei andererseits doch den Beson
derheiten des V erkehrs Redinung 
trägt, die bestimmte W ettbewerbs- 
besdiränkungen notwendig machen. 
H ier hat also wohl der allgemein 
anerkannte Grundgedanke mitge
spielt, daß es w egen der Besonder
heiten des V erkehrs eines geord
neten W ettbew erbs, d. h. eines 
vom Staat in bestimm ten Grenzen 
gehaltenen W ettbewerbs, bedarf.

W iderstände in  Ita lien  
u n d  H olland

Zum M argentarif und zur Ord
nung durch einen „behutsamen 
W ettbewerb" sei abschließend noch 
erwähnt, daß diese Vorsdiläge so
wohl in Italien, ganz besonders 
aber auch in Hölland auf größten 
W iderstand stoßen, denn vor allem 
die Holländer betrachten den Ver
kehr als eine Industrie, mit der sie 
insbesondere den Europoort stüt
zen wollen, wie es heute sdion aus 
den sdiw eren W ettbew erbsverzer
rungen zu Lasten der deutschen 
N ordseehäfen ersichtlidi wird.

Ein heikles Thema sind auch die 
geplanten Sondervereinbarungen, 
die bei zu großzügiger und unkon
trollierter Anwendung die gesamte 
M argentarifierung aus den Angeln 
heben könnten. Ich bin unverän
dert der Meinung, daß der M i n 
d e s t t a r i f  der  b e s t e  M a r 
g e  n t a r i f ist, dem sidi vielleidit 
auch die Rheinsdiiffahrt anschlie
ßen könnte. (Ra.)
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